Musteranschreiben Hinweis auf Urlaubsverfall zu Beginn des Kalenderjahres

Hinweis auf den Verfall von Urlaub zu Beginn des Kalenderjahres


Sehr geehrte Frau .............................. / sehr geehrter Herr ..............................,

für das laufende Kalenderjahr steht Ihnen noch ein Urlaubsanspruch im Umfang von .................... Arbeitstagen zu.
Dieser Jahresurlaub ist innerhalb dieses Kalenderjahres zu nehmen, sonst verfällt dieser ersatzlos. Bitte beantragen Sie ihren Urlaub so rechtzeitig, dass dieser innerhalb des Kalenderjahres genommen werden kann. 
Im Falle einer Übertragung des Urlaubs muss dieser gem. § 26 Abs. 2 a.) TVöD in den ersten drei Monaten des folgenden Kalenderjahres angetreten werden.
Kann der Erholungsurlaub wegen Arbeitsunfähigkeit oder aus betrieblichen / dienstlichen Gründen nicht bis zum 31. März des Folgejahres angetreten werden, ist er bis zum 31. Mai des Folgejahres anzutreten.

Setzen Sie sich bitte möglichst frühzeitig mit Ihrer/Ihrem Vorgesetzten in Verbindung und stimmen Sie mit ihr/ihm Ihre Urlaubsplanung ab. Es ist unser aller Bestreben, dass Sie Ihren Urlaubsanspruch vollständig ausschöpfen können.
Wir weisen Sie ausdrücklich und in aller Form darauf hin, dass Urlaub, den Sie zum Ende dieses Kalenderjahres oder bei Übertragung innerhalb des Übertragungszeitraums nicht beantragt und genommen haben, verfallen wird. Das bedeutet, dass der verfallende Urlaub von Ihnen später nicht genommen werden kann. Er wird auch nicht durch eine Geldleistung abgegolten werden.

Ihr Resturlaub aus dem Vorjahr in Höhe von .................... Urlaubstagen ist nach § 26 Abs. 2 a.) TVöD bis zum 31.05. diesen Jahres zu nehmen. Nicht genommener Urlaub verfällt ansonsten gleichfalls ersatzlos. 
Eine Verlängerung des Übertragungszeitraums kommt nur in Betracht, wenn Sie wegen krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit den noch offenen Resturlaub aus dem Vorjahr nicht bis zum 31.05. diesen Jahres nehmen können. In diesem Fall ist der offene, gesetzliche Resturlaub bis längstens 15 Monate nach Ablauf des Urlaubsjahres zu nehmen, ansonsten verfällt dieser ersatzlos.
Der tarifliche Zusatzurlaub verfällt ersatzlos am 31.05. diesen Jahres, sofern dieser zuvor nicht in Anspruch genommen wird bzw. werden kann.


..............................
(Unterschrift KG)



